
Die künftige Vierte Verordnung zum 
neuen Gesetz über explosionsgefähr
liche Stoffe wird inhaltlich der bisheri
gen Verordnung über die Anzeige von 
Sprengungen [4] entsprechen unter 
Angleichung an den erweiterten An
wendungsbereich des Gesetzes. 

4. Die Verwaltungsvorschriften 
zum Sprengstoffgesetz 

Hier sind zumindest zwei Verwaltungs
vorschriften vorgesehen, die aller
dings in Inhalt und Umfang sehr ver
schieden sein werden. 

Die umfangreichere wird die Allge
meine Verwaltungsvorschrift zum 
Sprengstoffgesetz sein . Sie regelt das 
Handeln sowohl der Bundes- als auch 
der Länderbehörden. In ihrer Gliede
rung lehnt sie sich eng an die des 
Sprengstoffgesetzes an. Zur Allge
meinen Verwaltungsvorschrift gehören 
elf Anlagen. Zehn dieser Anlagen sind 
Muster für verschiedene Verwaltungs-

akte. Eine der Anlagen ist die Richt
linie für das Abbrennen von Groß
feuerwerken . 

Die zweite künftige Verwaltungsvor
schrift wird die Tätigkeit der Bundes
anstalt für Materialprüfung (BAM) im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens 
nach § 5 Abs. 2 Nr.4 des Sprengstoff
gesetzes regeln . Es handelt sich dabei 
um den im Abschnitt 2 bereits erwähn
ten neu eingeführten Versagungs
grund. 

5. Zusammenfassung 

Das neue Gesetz über explosionsge
fährliche Stoffe bringt durch die Ein
beziehung auch des nichtgewerb
lichen Bereiches in die Kompetenz des 
Bundes die seit langem angestrebten 
Vereinheitlichungen der Rechtsvor
schriften auf diesem Gebiet. 

Die Lücke, die durch das Fehlen von 
Vorschriften über die Aufbewah rung 

explosionsgefährlicher Stoffe entstan
den war, wird nunmehr durch die künf
tige 2. Verordnung zum Sprengstoff
gesetz geschlossen. 

Die übrigen Verordnungen sind dem 
Stand der Technik angepaßt worden. 
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Erkenntnisse aus einem Schadenfall 
durch Null-Leiterunterbrechung 

Jährlich ereignen sich in landwirt
schaftlichen Betrieben, insbesondere 
während des Winterhalbjahres, wenn 
sich die Tiere im Stall befinden, Vieh
unfälle durch Stromeinwirkung. Die 
Ursachen sind vielfältig; sie können 
im Bereich der Gebäudeinstallation 
liegen als Folge von Isolationsfehlern 
an Betriebsmitteln und Leitungen oder 
unsachgemäßer Ausführung der elek
trischen Anlage, sei es durch Fehler 
eines Elektroinstallateurs oder durch 
Eigenbau des Landwirts. Bei Vor
liegen dieser Mängel können Stahl
konstruktionen, metallene Anbindevor
richtungen oder andere Metallteile so
wie feuchte Wände im Stall unter 
Spannung gesetzt werden und Unfall
gefahren für Mensch und Tier entste
hen. Fließen Fehlerströme zur Erde, 
besteht außerdem Brandgefahr. 

Unfälle können aber auch durch Unter
brechung des Null-Leiters der Orts
netzfreileitung eintreten. Leider lassen 
sich solche Leiterbrüche durch Sturm
oder Eislast auch bei sorgfältiger Un
terhaltung der Ortsnetze nicht ganz 
ausschließen. Ein solches Ereignis 

H. - A. Hamann, Elektromeister und 
Brandsachverständiger, 
Brandkasse! Provinzial, Kiel. 
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führt bei Anwendung der Schutzmaß
nahme " Nullung " gegen indirektes 
Berühren zu schwerwiegenden Folgen. 
Durch Berühren des Null-Leiters hin
ter der Bruchstelle - in Fließ richtung 
des Stromes gesehen - mit dem Au
ßenleiter steigt das Potential des bis
herigen Null-Leiters auf das des Au
ßenleiters an, so daß dann die "ge
nullten " Metallgehäuse der elektri-

Nullung 

Null~ifpr 

Außt'nlp.jlpr 

schen Betriebsmittel lebensgefährliche 
Spannung führen ; denn bei der " Nul
lung " werden die Metallgehäuse an 
den Null-Leiter angeschlossen. Bei 
einer Unterbrechung des Null-Leiters 
bedeutet aber das Berühren z. B. des 
Elektroherdes, der Hauswasserpumpe, 
des Heißwasserspeichers, der Olhei
zungsanlage mit Umwälzpumpe, der 
Melkanlage, des Rübenschneiders, der 
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Bild 1. Bei Nulleiterbruch der Ortsnetzfreileitung Unfall - und Brandgefahr. 



Stallentmistungsanlage usw. nicht nur 
eine akute Lebensgefahr für Mensch 
und Tier, sondern es besteht auch 
Brandgefahr, weil bei geerdeten Ge
räten , wie z. B. Heißwassergeräte, 
auch Erdschlußströme fließen können 
(Bild 1). 

Die gleichen Gefahren treten auch bei 
Null-Leiter-Unterbrechungen infolge 
schadhafter Klemmverbindungen in 
der Verteilungsanlage der Abnehmer 
auf ; sie wurden vom Verfasser mehr
fach im Bereich der Zähleranlagen 
und Sicherungsverteilungen festge
stellt. Hier wurde ebenfalls der die 
Funktion eines Schutzleiters aus
übende Null-Leiter unter Spannung 
gesetzt, sobald hinter dem unterbro
chenen Null-Leiter ein "genulltes" 
Betriebsmittel eingeschaltet wurde 
(Bild 2). 

Nullf'ilf'f 
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Bei Anwendung der Schutzmaßnah
me " Fehlerstrom-Schutzschaltung (FI 
Schutzschaltung) " gegen indirektes 
Berühren können Null-Leiter-Unter
brechungen keine der geschilderten 
Gefahren auslösen. In dieser Erkennt
nis hat der Verband Deutscher Elek
trotechniker im Jahre 1965 in VDE 0100 
"Bestimmungen für das Errichten von 
Starkstromanlagen mit Nennspannun
gen bis 1000 V " die "Nullung" als 
Schutzmaßnahme gegen indirektes Be
rühren in landwirtschaftlichen Be
triebsstätten nicht mehr zugelassen. 

Bild 2. Bei Nulleiterunterbrechung in der Gebäudeinstallation Unfallgefahr. 

Als zusätzlicher Schutz wird in metalle
nen Rohrleitungen, die in den Stall 
führen , wie Wasserleitungen, Melk
leitungen, der Einbau von Isoliermuf
fen gefordert. Die Metallrohrenden 
müssen bei senkrechter Leitungsfüh
rung einen Abstand von mindestens 
0,2 m, bei waagerechter Leitungsfüh
rung von mindestens 1 m erhalten. 

In feuergefährdeten Betriebsstätten, 
zu denen auch landwirtschaftliche Be
triebe zählen , wird zum Schutz gegen 
Brand- und Unfallgefahren die Durch-

F 1- Schutzschaltung 
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führung des Potentialausgleichs ge
fordert. Danach sollen alle größeren 
zugänglichen leitfähigen Metallteile 
und Rohrleitungen untereinander und 
mit dem Schutzleiter, z. B. an Vertei
lungstafeln, verbunden werden. Die 
Einzelheiten dazu sind geregelt in 
VDE 0190 "Bestimmungen für das Ein
beziehen von Rohrleitungen in Schutz
maßnahmen von Starkstromanlagen 
mit Nennspannungen bis 1000 V " 
(Bild 3). 

Nach dem derzeitigen Stand der VDE
Bestimmungen kann in landwirtschaft
lichen Betriebsstätten nur die Fehler
strom-Schutzschaltung als Schutzmaß
nahme zur Anwendung kommen, weil 
nur sie sicherstellt, daß im Fehlerfalle 
keine höhere Berührungsspannung als 
24 V bestehen bleibt. Ferner muß der 
Potentialausgleich durchgeführt wer
den, und in metallene Rohrleitungen, 
die in den Stall führen, müssen Isolier
muffen eingebaut werden. Welche Fol
gen das Nichtbeachten dieser Bestim-

Schutz/ei l'" grün/gf'lb 
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Bild 3. Bei Nulleiterunterbrechung keine Spannungsübertragung auf Betriebsmittel und 
Metallteile, da bedingt durch die FI-Schaltung keine Verbindung zum Nulleiter besteht. 

mungen haben kann , zeigt ein folgen
schwerer Schadenfall , der sich im März 
1975 in Schleswig-Holstein ereignete. 

Im Stall eines landwirtschaftlichen Be
triebes wurden 53 Kühe durch Strom
einwirkung getötet. Der Landwirt 
büßte auf einen Schlag seinen ge
samten Milchviehbestand ein. Es ent
stand ein Schaden von nahezu 
100000,- DM. 

Am frühen Morgen des Schadentages 
bemerkte der Landwirt, daß im Vieh
stall das elektrische Licht nicht 
brannte. Während der sofort herbeige
rufene Elektromeister mit der Fehler
suche beschäftigt war, brüllten die 
Tiere plötzlich ungewöhnlich laut auf 
und rissen an den metallenen Anbin
devorrichtungen. Bevor der Landwirt 
die verhängnisvolle Situation richtig 
erfaßte, stürzten die Tiere tot zu Bo
den (Bild 4) . 

Die weiteren Feststellungen ergaben, 
daß der Null-Leiter der Ortsnetzfrei
leitung etwa 100 m vor dem Anwesen 
gerissen war. Das zum Hof hin ge
legene Stück des gebrochenen Leiters 
hing herunter und berührte offenbar 
nur zeitweilig einen Außenleiter ; denn 
in den Morgenstunden herrschte star
ker Wind mit Stärke 6 bis 7. 

Durch die Berührung mit dem Außen
leiter nahm der Null-Leiter das Poten
tial des Außenleiters mit 220 V gegen 
Erde an. Im Gebäude wurden hier
durch die Metallgehäuse der in die 
Schutzmaßnahme " Nullung " einbezo
genen elektrischen Betriebsmittel un
ter Spannung gesetzt, so auch die 
elektrischen Heißwassergeräte, die ein 
Jahr zuvor ein Elektrofachmann für im 
Obergeschoß des Wohnteiles ausge
baute Fremdenzimmer geliefert und 
angeschlossen hatte. Ober die metal
lene Kaltwasserleitung gelangte die 
Spannung an die Selbsttränkeanlage 
und die metallenen Anbindevorrich-

schaden prisma 4/77 63 
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Bild 4. Die verendeten Tiere im Stall. 
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Bild 5. Nulleiterunterbrechung im Ortsnetz mit Berührung des Außenleiters, Spannungs
übertragung durch Potentialausgleich, Spannungsübertragung zum Metallgehäuse des Be
triebsmittels bedingt durch die Verbindung mit dem Nulleiter, U N FALLG EFAH R. 
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Bild 6. Bei Nulleiterunterbrechung im Ortsnetz erfolgt die Spannungsübertragung auf 
die Wasserleitung nicht nur durch das Betriebsmittel , sondern auch durch den Potential
ausgleich. Das Fehlen der Isoliermuffe stört die unterschiedlichen Potentialausgleiche und 
stellt die FI -Schaltung im Stall in Frage. 
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tungen im Stall , die beide leitend mit
einander verbunden waren . Die Tiere 
überbrückten die lebensgefährliche 
Spannung gegen Erde (Bild 5). 

Die Praxis zeigt, daß ein Schaden fast 
immer durch das Zusammentreffen 
mehrerer ungünstiger Umstände ein
tritt , so auch hier : Neben dem Leiter
bruch im Freileitungsortsnetz ent
sprach auch die Gebäudeinstallation 
nicht den anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik. 

Die Heißwassergeräte im Oberge
schoß des Wohnteiles waren , wie er
wähnt, in die Schutzmaßnahme " Nul 
lung " einbezogen. Nach der VDE-Be
stimmung 0100 ist für elektrische Be
triebsmittel " in und an Ställen " die 
Schutzmaßnahme FI-Schutzschaltung 
anzuwenden. Nun kann man im vor
liegenden Fall über die Auslegung der 
Formulierung " in und an Ställen " ge
teilter Meinung sein . Zwar ist im 
Wohngebäude die " Nullung " als 
Schutzmaßnahme zulässig ; sind aber 
im Wohnteil der zusammengebauten 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude auch 
Betriebsmittel vorhanden, die "ge
nullt" sind und stehen sie mit leitfähi
gen Rohren in Verbindung , die im wei 
teren Verlauf zum Stall führen, so be
steht im Fehlerfalle für das Vieh im 
Stall akute Unfallgefahr. In diesen Fäl 
len ist zur Vermeidung von Unfällen 
die Fehlerstrom-Schutzschaltung für 
das gesamte Anwesen anzuwenden. 
Bei Berücksichtigung dieser Gesichts
punkte wäre der Unfall nicht eingetre
ten . 

Wie bereits erwähnt, sind leitfähige 
Rohre , die in den Stall führen , durch 
Einbau von Isoliermuffen zu trennen ; 
dies war im vorliegenden Fall nicht er
füllt. Obwohl die Isoliermuffen in der 
Fachwelt wegen der möglichen Ein
baufehler und der nachträglichen über
brückungen, die oft von elektrotech
nisch nicht hinreichend ausgebildeten 
Personen vorgenommen werden , sehr 
umstritten sind , hätte eine solche Maß
nahme in diesem Falle den Viehscha
den verhindern können (Bild 6). 

Im Wohnteil bestand ferner über einen 
10-mm2-Kupferleiter eine leitende 
Verbindung zwischen dem Null-Leiter 
am Hausanschlußsicherungskasten und 
der metallenen Wasserleitung. Somit 
war der bei Anwendung der Schutz
maßnahme " Nullung " erforderliche 
Potentialausgleich durchgeführt. Die 
Potentialausgleichleitung sorgte aller
dings hier bei der Null-Leiterunterbre
chung auch für eine gefährliche Span
nungsübertragung auf die Wasserlei
tung und damit auf die Viehtränke. 
Der Viehschaden wäre durch diese 
Verbindung auch dann eingetreten, 
wenn man für die Heißwassergeräte 
im Wohnteil die FI-Schutzschaltung 
angewendet hätte. Hieraus ergibt sich, 
daß die gleichzeitige Anwendung bei-



der Schutzmaßnahmen, nämlich der 
Nullung im Wohnteil und der FI
Schutzschaltung im Wirtschaftsteil , in
nerhalb eines Anwesens nur dann 
sinnvoll ist, wenn es gelingt, zwei von
einander isolierte Potentialausgleich
systeme, davon eines für den Stall , zu 
schaffen. Eine Möglichkeit dafür kann 
der Einbau von Isoliermuffen sein , was 
jedoch in der Praxis oft erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet (Bild 6) . 

Der hier geschilderte Schadenfall un
terstreicht die Notwendigkeit einer 
einheitlichen Schutzmaßnahme für das 
gesamte landwirtschaftliche Anwesen , 
d. h. die konsequente Anwendung der 
Fehlerstrom-Schutzschaltung mit dem 
entsprechenden Potentialausgleich, 
aber ohne Verbindung des Null-Lei
ters mit dem Schutzleiter. 
Abschließend darf darauf hingewiesen 
werden , daß der Verband der Sach-

versicherer auf Grund solcher Scha
denfälle in seinem Formbl. 1300/12.75 
"Sicherheitsvorschriften für Stark~ 
stroman lagen in landwirtschaftlichEln 
Betrieben " als Schutzmaßnahme ge
gen Brand- und Unfallgefahren für das 
gesamte landwirtschaftliche Anwesen, 
also einschließlich des angebauten 
Wohngebäudes , die Fehlerstrom
Schutzschaltung vorschreibt. 

Schäden durch ausgelaufenes Heizöl 
Betrachtungen und Feststellungen aus der Sicht des Sachverständigen 

zur Sanierung und Kostenprüfung für Versicherer, Behörden und Gerichte 

1. Schadenfälle und Ursachen 

Die Versicherungswirtschaft hat seit 
Jahren für Betreiber von Tankanlagen 
im Rahmen der allgemeinen Haft
pflichtversicherung Verträge angebo
ten, wodurch sich der Betreiber gegen 
Gewässerschäden durch Fehler oder 
Mängel u. ä. an der Anlage nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ab
sichern kann . Gewässerschäden durch 
Mineralöl kommen sehr leicht in den 
Bereich 5- bis 6stelliger Summen, wo
bei auch genügend Fälle bekannt sind , 
bei denen die Millionengrenze erheb
lich überschritten wurde. Leider gibt 
es noch viele Betreiber oder Eigen
tümer, die angeben, von derartigen 
Versicherungen nichts zu wissen , oder 
aber sie sind der Meinung, daß bei 
ihnen absolut nichts passieren würde 
und sie somit die Kosten sparen könn
ten. Der Eintritt des Schadenfalles 
bei den Nichtversicherten schafft dann 
für die Verwaltung besondere Schwie
rigkeiten bezüglich der Ersatzvornah
me. Mancher Nichtversicherte begrün
det seine Haltung mit der Feststel
lung, daß seine Anlage sauber und 
gepflegt wäre, die Heizungsfirma alles 
getan und die Behörde die Anlage 
auch abgenommen hätte. Dennoch 
kann ein Schaden eintreten, dessen 
Mangel bzw. Ursache erst nach bei
spielsweise 5 Jahren erkannt wird . 
Manch ein Vertragspartner existiert 
mitunter nicht mehr, so daß eine vor
handene Garantieerklärung dann wert
los ist. 

Was gibt es hier für Ursachen? 

1.1. Nicht alle Anlagen sind durch den 
TüV abnahmepflichtig . 

Hans Zins er, Sachverständiger tür 

Hans Z ins e r 

1.2. Es werden Anlagen längere Zeit 
vor der TüV-Abnahme betrieben. 

1.3. Ungenehmigte oder anders ge
nehmigte Anlagen werden betrie
ben. 

1.4. Fehlerhafte oder falsche Montage. 

Wenn man zunächst auf die fehler
hafte Montage eingeht, dann sind es 
besonders be im Massenprodukt Heiz
öl EL die noch anzutreffenden falsch 
installierten Grenzwertgeber. Dies ist 
besonders bei Batterietanks und auch 
bei keilergeschweißten Rechtecktanks 
festzustell en. Bei Batterietanks ist der 
Grenzwertgeber nicht auf dem Tank 
montiert , der sich zuerst füllt. Bei 
Rechtecktanks sind Deckensteifen un
ter die Tankdecke punktförmig ange
schweißt. Wenn der Grenzwertgeber 
nun in Unkenntnis dieser " Barriere " in 
einem anderen Feld als dem, wo die 
Füll- und Entlüftungsleitung ange
schlossen ist, und dann noch mit dem 

" Ansprechpunkt " höher als Unterkante 
Deckensteife montiert ist, dann wird 
bei noch vorhandenen fest verschraub
ten Tankdeckeln der Tank reißen oder 
bei mit Federn versehenem Deckel 
dieser hochgedrückt, und das 01 tritt 
am Domhals aus (Bilder 1-3). Führt 
dieser Fehler erst jetzt zum Schaden, 
obwohl dieser Tank jahrelang ohne 
Anstand gefüllt worden ist, so ist das 
auf die heutigen allgemein höheren 
Füllgeschwindigkeiten zu rückzuführen . 
Bei geringeren Füllgeschwindigkeiten 
konnte die Luft im zuvor geschilderten 
Beispiel neben den Punktschweißun
gen zwischen Tankdecke und Decken
ste ife gerade noch entweichen. Weil 
in der Vergangenheit kein Schaden 
entstanden war, wird der Betreiber 
bzw. Geschädigte grundsätzlich den 
Fahrer für den nunmehr entstandenen 
Schaden verantwortlich zu machen ver
suchen. Hier wird es in der Regel nicht 
ohne das Gutachten eines Fachman-

Mineralölschäden, Bückeburg. Bild 1. Füll- und Entlüftungsleitung auf südwestlicher Tankdecke. 
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